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Pfarr- und Gemeinde-
friedhofsgang

01.11.2017

Countrynight
11.11.2017

Bauernbundball
25.11.2017

Sprechstunden des
Bürgermeisters:
Montag: 18:00 bis 19:00 Uhr
Um Voranmeldung wird
gebeten!

Parteienverkehrszeiten des
Gemeindeamtes:
Montag 07:30 bis 12:00 Uhr
und 13:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
Dienstag kein
Parteienverkehr!

Öffnungszeiten 
ASZ Biberbach – Straß:
Montag 15:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 19:00 bis 20:00 Uhr

Redaktionsschluss für den nächsten Laufer ist am 14.11.2017.
WICHTIG: Bei Übermittlung einer Einschaltung achten Sie bitte bei der Gestaltung mit 

Fotos aus dem Internet auf das Urheberrecht und vermeiden Sie Copyright-Verletzungen!

Sehr geehrte Biberbacherinnen und Biberbacher!

Mit den ersten kühleren Tagen hat auch die Heizperiode 
wieder begonnen. Im Herbst 2017 wird seitens der 
Gemeinde ein Projekt zur Sanierung und Optimierung 
der Fernwärmeanlage weiter vorbereitet. Zu diesem 
Zweck werden sämtliche Haushalte, mit Anschluss 
an das Wärmenetz, von Experten der Energie- und 
Umweltberatung des Landes NÖ  besucht und die 
jeweiligen Verteil- und Steuerungssysteme genau 
erhoben und analysiert. Ziel der Erhebungen soll die 

Erarbeitung von Maßnahmen zur Minimierung des Energieverbrauches 
und zur wirtschaftlichen Optimierung der Fernwärme sein. Dazu ist es 
notwendig die richtigen Einstellungen und Steuerungen der Heizanlage 
und auch der Wärmeverteilung bei den Abnehmern zu finden. Alle Kunden 
werden durch die Gemeinde rechtzeitig von den Erhebungsterminen 
verständigt und ersucht den Teams bestmöglich Auskunft über 
die Art und Funktion ihrer Heizungssteuerung und Warmwasser- 
aufbereitung zu geben. Kleinere Mängel können eventuell auch unmittelbar 
vor Ort behoben werden. Jedenfalls sollen allen Betroffenen Möglichkeiten 
zur Einsparung von Energie und Kosten aufgezeigt werden.

Unsere Fernwärme wird angesichts der in die Jahre gekommenen 
Technik und der durch verschärfte Umweltauflagen nötigen 
Anpassungen, nur dann wirtschaftlich weiter existieren können, 
wenn die Abläufe derart optimiert werden, dass mit höchst 
effizientem Betrieb, Energieeinsatz und Kosten verringert werden. Tragen 
wir alle etwas dazu bei!

Selbstverständlich wird es nach dem Abschluss der Erhebungen 
eine umfangreiche Information der Fernwärmekunden geben!

Einen schönen Herbst wünscht
Ihr Bürgermeister
DI Fritz Hinterleitner



2

Biberbacher Gemeindelaufer  NR. 13/2017 

HERZLICH WILLKOMMEN, UNSERE NEUEN GEMEINDEBÜRGER!
Jannik Rösel    am 21.09.2017
Delia Miriam Obermüller  am 24.09.2017

Amtliches/ Aus der Gemeinde

AUSZEICHNUNG "ENERGIEBUCHHALTUNGS-VORBILDGEMEINDE 2017"
Die Gemeinde Biberbach darf sich über die Auszeichnung „Energiebuchhaltungs-Vorbildgemeinde 
2017“ freuen. Die Urkundenverleihung fand am 8. September 2017 im Beisein von LH-Stv. Dr. Stephan 
Pernkopf  im Landhaus St. Pölten statt. Besonders hoch ist die Anzahl der Energiebuchhaltungs-
Vorbildgemeinden in der Region Amstetten, freut sich GDA Obmann LAbg. Bgm. Anton Kasser.

Die Energiebuchhaltung ist ein Instrument für die 
Erfassung und Auswertung der Energieverbrauchsdaten. 
Es werden die Grunddaten der Gebäude, als  auch der 
energetische Gesamt-Zustand des Objektes 
erfasst und eine Energiekennzahl (EKZ) 
errechnet. Mit der Energiebuchhaltung 
wird ein Überblick über den Energie- und 
Ressourcenverbrauch geboten. Bei monatlicher Daten-
erfassung und –auswertung über mehrere Jahre können 
Abweichungen sehr gut erkannt und gegebenenfalls 
darauf reagiert werden. ©GDA Amstetten

SCHLÜSSELÜBERGABE DER WOHNHAUSLANAGE
Am 4. Oktober 2017 konnte der erste Bauabschnitt der neuen Wohnhausanlage bei der Ortsaufahrt 
Biberbach West übergeben werden.

In etwas mehr als einem Jahr Bauzeit wurden durch die Bau-, Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft 
Kirchberg am Wagram neun Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Biberbacher Zentrum geschaffen. 
Die Wohnhausanlage wird damit allen bau- und energietechnischen Standards gerecht und schafft 
Wohnraum für derzeit 11 Bewohner.

In unmittelbarer Nähe wird noch 
am zweiten Wohnhaus gebaut, 
in dem ebenfalls neun 
Wohnungen geschaffen werden. 
Diese werden voraussichtlich 
im Mai nächsten Jahres 
fertiggestellt werden.
In diesem gibt es noch freie 
Wohnungen - bei Interesse 
melden Sie sich gerne beim 
Gemeindeamt Biberbach.

©Gemeinde Biberbach
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WAHLERGEBNIS
DER NATIONALRATSWAHL
VOM 15. OKTOBER 2017

BERUFLICHE AUSZEICHNUNGEN UND EHRUNGEN 
Alle BiberbacherInnen, die im Jahr 2017 Prüfungen oder Ähnliches in ihrer Berufslaufbahn abgeschlossen 
haben (z.B. Meister-, Facharbeiter-, Lehrabschlussprüfung, Matura, Ernennungen, Titelverleihungen, 
usw.) mögen dies bitte bis spätestens Freitag, 17. 11. 2017 am Gemeindeamt melden. Meldungen 
auch per Fax oder Mail an gemeinde@biberbach.gv.at möglich. 
Das entsprechende Zeugnis ist mitzubringen bzw. beizulegen. 

Gesamtergebnis 
        

    Stimmen Prozente 

Wahlberechtigte 1846   
abgeg. Stimmen 1497 81,1% 

ungültige Stimmen 21   
gültige Stimmen 1476   
1. SPÖ 222 15,0% 
2. ÖVP 744 50,4% 
3. FPÖ 340 23,0% 
4. GRÜNE 30 2,0% 
5. leer 

 
  

6. NEOS 64 4,3% 
7. PILZ 46 30,1% 
8. FLÖ 0 0,0% 
9. GILT 20 1,4% 

10. KPÖ 7 0,5% 
11. WEIßE 3 0,2% 

 

Vielen Dank für die aktive Beteiligung
an der Wahl!

Mit den 152 ausgestellten Wahlkarten liegt 
die Wahlbeteiligung von Biberbach

bei 89,3%.

Das Gesamtergebnis der
Gemeinde Biberbach sowie
die Ergebnisse der einzelnen Sprengel
sind wie folgt:

Sprengel 3 
        

    Stimmen Prozente 

Wahlberechtigte 371   
abgeg. Stimmen 298 80,3% 

ungültige Stimmen 3   
gültige Stimmen 295   
1. SPÖ 66 22,4% 
2. ÖVP 123 41,7% 
3. FPÖ 68 23,1% 
4. GRÜNE 8 2,7% 
5. leer 

 
  

6. NEOS 9 3,1% 
7. PILZ 15 5,1% 
8. FLÖ 0 0,0% 
9. GILT 5 1,7% 

10. KPÖ 1 0,3% 
11. WEIßE 0 0,0% 

 

Sprengel 2 
        

    Stimmen Prozente 

Wahlberechtigte 854   
abgeg. Stimmen 701 82,1% 

ungültige Stimmen 13   
gültige Stimmen 688   
1. SPÖ 115 16,7% 
2. ÖVP 308 44,8% 
3. FPÖ 178 25,9% 
4. GRÜNE 15 2,2% 
5. leer 

 
  

6. NEOS 42 6,1% 
7. PILZ 21 3,1% 
8. FLÖ 0 0,0% 
9. GILT 4 0,6% 

10. KPÖ 4 0,6% 
11. WEIßE 1 0,1% 

 

Sprengel 1 
        

    Stimmen Prozente 

Wahlberechtigte 621   
abgeg. Stimmen 498 80,2% 

ungültige Stimmen 5   
gültige Stimmen 493   
1. SPÖ 41 8,3% 
2. ÖVP 313 63,5% 
3. FPÖ 94 19,1% 
4. GRÜNE 7 1,4% 
5. leer 

 
  

6. NEOS 13 2,6% 
7. PILZ 10 2,0% 
8. FLÖ 0 0,0% 
9. GILT 11 2,2% 

10. KPÖ 2 0,4% 
11. WEIßE 2 0,4% 

 

PFLASTERSTEINE ZU VERKAUFEN
Aufgrund der Umbauarbeiten im alten Vereinshaus (Fußballplatz) werden die Granit-Pflastersteine 
(10x10 cm) nicht mehr gebraucht und stehen zum Verkauf.
Bei Interesse am Gemeindeamt melden.

3,1
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Auch heuer ersuchen wir Sie wieder rechtzeitig 
Schneestangen entlang der Güterwege zu setzen, 
um die Schneeräumungsarbeiten im kommenden 
Winter zu erleichtern. Falls Streusplitt benötigt 
wird, bitten wir um rasche Meldung am 
Gemeindeamt, da die Zustellung des Streusandes 
im Winter fast nicht möglich ist.

Im Zusammenhang mit der Schneeräumung weisen 
wir ausdrücklich auf die Straßenverkehrsordnung 
hin (Auszugsweise aus dem Amtsblatt der BH 
Amstetten):

Die Straßenverkehrsordnung legt eindeutig 
fest, dass die Eigentümer von  Liegenschaften 
in Ortsgebieten verpflichtet sind, die 
Gehsteige, Gehwege und Stiegenanlagen 
entlang des gesamten Grundstückes von 
6 Uhr bis 22 Uhr  von Schnee und Verunreinigungen 
zu säubern. Wenn ein Gehsteig oder ein Gehweg 
nicht vorhanden ist, ist der Straßenrand auf einer 
Breite von einem Meter zu säubern und zu bestreuen.

Sollte aufgrund unzureichender Säuberung 
jemand zu Schaden kommen, haftet 
grundsätzlich der Liegenschaftseigentümer.

Wir möchten uns für die geleisteten Winterdienste 
der letzten Saisonen bedanken und für heuer 
wieder um deren Durchführung ersuchen.

Die Gemeinde Biberbach ist stets bemüht, 
jeden Liegenschaftseigentümer in geeignetem 
Ausmaß und nach zeitlichen Möglichkeiten zu 
unterstützen. Eine Prioritätenreihung aufgrund der 
unterschiedlichen Topographie ist unabdingbar.

DER WINTER STEHT VOR DER TÜR – SCHNEERÄUMUNG IN BIBERBACH!

©Gemeinde Biberbach

HEIZKOSTENZUSCHUSS
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreichern und 
Niederösterreicherinnen einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2017/2018 in 
Höhe von € 135,- zu gewähren.

Der Heizkostenzuschuss kann beim zuständigen Gemeindeamt am Hauptwohnsitz der Betroffenen 
beantragt werden. Die Auszahlung erfolgt direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung.

Den Heizkostenzuschuss erhalten:
- Österreichische Staatsbürger oder die eines EWR-Mitgliedstaates mit Hauptwohnsitz in NÖ, deren 
Brutto-Einkünfte den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz gem. §293 ASVG nicht überschreiten

Ausgenommen sind zB:
 -Personen, die die bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen
 -Personen, die keinen eigenen Aufwand für Heizkosten haben
 -Personen, die keinen eigenen Haushalt führen

Bruttoeinkommensgrenze ist der geltende Richtsatz für die Ausgleichszulage (§293 ASVG), der 2017 
für Alleinstehende € 889,84, für Ehepaare € 1.334,17 und zuzüglich € 137,30 für jedes Kind und für 
jeden Erwachsenen im Haushalt € 444,33 beträgt.

Der NÖ Heizkostenzuschuss 2017/2018 kann bis 30. März 2018 am Gemeindeamt beantragt werden.

Weitere Infos sowie Antragsformulare erhalten Sie auch im Internet unter
http://www.noe.gv.at/heizkostenzuschuss

Bei Antragstellung sind sämtliche Einkommensnachweise mitzubringen!
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DIENSTLEISTER FÜR WINTERDIENST GESUCHT
Die Mitarbeiter der Gemeinde sowie des Maschinenrings sind derzeit voll ausgelastet und haben keine 
Kapazitäten, um das Objekt "Im Ort 663" von Schnee zu säubern und zu streuen. Die Fläche umfasst  
die gesamte Zufahrt zu den Parkplätzen (ohne Parkplätze), zum Haus und zum Müllraum, sowie den 
Hauszugang und den Zugang zum Müllraum (ca. 450 bis 500 m²).

Falls jemand Interesse hat, bitte am Gemeindeamt melden.

INFORMATION „PARKEN IN WOHNSTRASSEN“
Es wird auf folgende Richtlinien (gemäß §23 StvO) betreffend Parken in Wohnstraßen hingewiesen, und 
bitten, im Sinne einer guten Nachbarschaft, diese einzuhalten: 

 (1) Der Lenker hat das Fahrzeug zum Halten oder Parken unter Bedachtnahme auf die beste  
      Ausnützung des vorhandenen Platzes so aufzustellen, dass kein Straßenbenützer gefährdet  
      und kein Lenker eines anderen Fahrzeuges am Vorbeifahren oder am Wegfahren gehindert 
       wird (zB: Müllabfuhr, Einsatzfahrzeuge, Schneeräumung im Winter).

 (2) In Wohnstraßen und Begegnungszonen ist das Parken von Kraftfahrzeugen nur an den dafür  
      gekennzeichneten Stellen erlaubt (Parkstreifen).



6

Biberbacher Gemeindelaufer  NR. 13/2017 

 

 
Landeskriminalamt NÖ – Kriminalprävention 

Tel.: 059 133 - 30 - 3750  oder  Mail: lpd-n-lka-kriminalpraevention@polizei.gv.at 
www.polizei.at/noe    -    www.bmi.gv.at/praevention/ 
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Im Schutz der Finsternis 
 

Im Herbst setzt die Dämmerung schon zeitig ein. Während viele noch arbeiten, suchen sich 

Einbrecher am Abend im Schutz der Dunkelheit ihre Tatorte aus. Sie kommt jedes Jahr 

wieder, die Zeit der Dämmerungseinbrüche. Wie können Sie sich davor schützen? 
 

Hier unsere Tipps:  
 Viel Licht – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. 

Beim Verlassen des Hauses oder der Wohnung in einem Zimmer das Licht einge-

schaltet lassen; Bei längerer Abwesenheit Zeitschaltuhren verwenden und unterschied-

liche Einschaltzeiten für die Abendstunden programmieren. 

Im Außenbereich Bewegungsmelder und starke Beleuchtung anbringen, damit das 

Licht anzeigt, wenn sich jemand dem Haus nähert.  

 Bei längerer Abwesenheit einen Nachbarn ersuchen, die Post aus dem 
Briefkasten zu nehmen, um das Haus oder die Wohnung bewohnt erscheinen zu 

lassen. Aus demselben Grund im Winter Schnee räumen oder räumen lassen. 
 

 Keine Leitern, Kisten oder andere Dinge, die dem Täter als Einstiegs- bzw. Ein-
bruchshilfe dienen könnten, im Garten liegen lassen. Außensteckdosen ab- oder 

wegschalten. 

 Lüften nur wenn man zu Hause ist, denn ein gekipptes Fenster ist ein offenes 
Fenster und ganz leicht zu überwinden (trotz versperrbarer Fenstergriffe). 

 Nehmen Sie vor der Anschaffung von mechanischen oder elektronischen Sicherungs-

einrichtungen die kostenlose und objektive Beratung durch die Kriminalpolizeiliche 
Beratung in Anspruch. 

 

 Zeigen Sie verdächtiges Verhalten in Ihrer Nachbarschaft unter der 

österreichweiten Rufnummer 059 133 an. Sie können damit einen aktiven Beitrag 

zur Erhöhung der Sicherheit in Ihrer Region leisten.  
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Die Bienenhaltung in Österreich ist für jedermann und grundsätzlich ohne Beschränkung möglich. Es 
gibt derzeit keine Verpflichtung zu einer Mitgliedschaft bei einer Interessensvertretung. Eine Mitglied-
schaft bei einer Ortsgruppe des NÖ-Imkerverbandes ist jedoch aus Gründen der aktuellen Information, 
Versicherungsschutz, Fachzeitschrift usw. zu empfehlen.

Die Bienenhaltung ist entsprechend der Gesetzeslage im Kompetenzbereich der Bundesländer. Es 
sind daher die im jeweiligen Bundesland geltenden Vorschriften (Landesgesetze) zu beachten. Andere 
Bereiche, wie z.B. die Bienengesundheit, fallen in den Kompetenzbereich des Bundes (Bundesgesetze). 
Den Halterinnen und Haltern von Bienenvölker wird daher dringend angeraten, sich vor Erwerb von 
Bienenvölkern, über die jeweils geltenden Gesetze und Verordnungen zu informieren, da in den 
meisten Gesetzen empfindliche Strafbestimmen, für den Fall der Zuwiderhandlung, enthalten sind.

Die wichtigsten, vom Bienenhalter/in zu beachtende gesetzliche Bestimmungen:

a) Landesgesetze und Verordnungen:

•NÖ Bienenzuchtgesetz (LGBL 6320-0) - regelt die 
Bienenhaltung in NÖ, insbesondere die Abstän-
de zu Nachbargrundstücken, das Verbringen von 
Bienenvölker, Kennzeichnung der Bienenstände, 
Wanderung mit Bienenvölker, Strafbestimmung

•NÖ Raumordnungsgesetz

•NÖ Schutzgebietsverordnung für Reinzuchtbe-
legstellen

•NÖ Verordnung über die Zulassung von Bienen-
rassen

b) Bundesgesetze und Verordnungen:

•Bienenseuchengesetz (BSG, BGBL 290/1988 in 
der geltenden Fassung) regelt die Abwehr und 
Tilgung von meldepflichtigen Bienenkrankheiten, 
Anzeigepflichtige Bienenkrankheiten, Vorgehens-
weise durch die Behörde (Bezirksverwaltungsbe-
hörde), Maßnahmen bei Auftreten einer Anzeige-
pflichtigen Bienenkrankheit, Strafbestimmung

•Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutz-
gesetz (LMSVG, BGBL I Nr.13/2006  i .d .g .F. ) 
siehe Leitlinie für eine gute Hygienepraxis in Im-
kereibetrieben

•Sonstige die Imkerei betreffende Gesetze (nicht 
vollständig): Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 
(ABGB), Strafgesetzbuch, Gewerbeordnung, Tier-
seuchengesetz, Tiertransportgesetz, Arzneimit-
telgesetz, Arzneiwareneinfuhrgesetz, Maß- und 
Eichgesetz, Umsatztsteuergesetz, Einkommen-
steuergesetz

•Tierkennzeichnungs- und Registrierungsverord-
nung (TKZVO 2009) regelt die Registrierung von 
Bienenhalter und Bienenständen (ab 2016 ver-
pflichtend), Kennzeichnung von Bienenständen, 
Regelt die Anwendung des VIS (Veterinär-Infor-
mationssystem)

Jeder Bienenhalter/in ist ab dem 1. betreuten 
Bienenstock verpflichtet, sich  im VIS zu regis-
trieren und die Bienenstände zu dokumentie-
ren. Registrierungsformulare sind bei den Bezirks-
verwaltungsbehörden erhältlich.

•Sonstige die Imkerei betreffende Verordnungen 
(nicht vollständig): Honigverordnung, Urprodukte-
verordnung,  Rückstandkontro l lverordnung 
(Aufzeichnungspflicht für Varroabekämpfung), 
Veterinärbehördliche Binnenmarktverordnung 
(Gesundheitsbescheinigung für Bienenvölker aus 
dem EU-Ausland), Erlass des BMF betreffend „Re-
gistrierkassen-, Belegerteilungs-, Aufzeichnungs-
pflicht“

Im Besonderen sei auf das vermehrte Auftreten der anzeigepflichtigen Bienenkrankheit „Amerikani-
sche Faulbrut" - AFB hingewiesen, wo es oft durch fehlende Information zu Zuwiderhandlung gegen 
das Bienenseuchengesetz kommt (Neuaufstellung von Bienenvölkern in erklärten Sperrgebieten usw.) 
und dadurch die Sanierungsmaßnahmen der Behörde konterkariert werden.

BIENENHALTUNG IN NÖ

© NÖ Imkerverband - Bezirksgruppe Amstetten
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AKTUELL 

G

Österreichs Infrastruktur . . .

VON MARTIN MAIER

. . . schlägt sich ganz gut im internationalen Vergleich, 
hat aber noch viel Luft nach oben zu den Topländern.

Geplante Bauzeit für die Koralmbahn
von Graz nach Klagenfurt (130 km)              24 Jahre
Bauzeit Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke
zwischen Peking und Guangzhou (2.298 km)   7 Jahre

Entwicklung der Transporte seit 1990 mit
Klein-Lkw (unter 3,5 Tonnen)                                +93%
Lkw (über 3,5 Tonnen)                                             –5%

Investitionendes Infrastrukturministeriums 2016 in Euro
Breitband-Internet                                      300.000.000
Autobahnen und Schnellstraßen                 977.000.000
Schienennetz                                            1.900.000.000

Ø Internet-Übertragungs geschwindigkeit in Mbit/s
in Österreich                                                            47,6
in Singapur                                                             135,7

Österreichs Rang unter 140 Staaten
im Infrastruktur-Ranking des
World Economic Forum bei
Elektrizität und Kommunikation    4.
Transport                                    24.

Gesamtdauer der ungeplanten
Stromausfälle 2013 pro Kunde in  
Dänemark                   15,9  Minuten
Deutschland                32,8  Minuten
Österreich                   39,6  Minuten
Tschechien                195,1  Minuten
Estland                      378,5  Minuten

Ø jährlicher Spritverbrauch in
 Liter pro Auto                           840
Kilometer, die Österreichs Auto-
fahrer pro Tag zurücklegen        34
Preis pro Tankfüllung 50 Liter
Diesel in Euro in Österreich     51,0
in Bulgarien                              52,5
Ø Netto-Haushaltseinkommen
pro Monat in Österreich      2.173 €
in Bulgarien                           325 €

Kraftfahrzeuge in Österreich 
1972                                2.486.529
2015                                6.545.818
Elektro-Pkw in Österreich
2010                                          353
2015                                       5.032

Todesopfer im Straßenverkehr
1972                                       2.948
2015                                          475
Verkehrstote 2015, die 
nicht angeschnallt waren           17%

Gurtanlegequote (Vordersitze)
Frankreich                             98,5%
Deutschland                          97,0%
Schweiz                                 92,0%
Österreich                             91,0%
Serbien                                  70,0%
Argentinien                           37,9%
Kambodscha                         16,0%

Feldhasen, die 2015 Opfer des
Straßenverkehrs wurden      22.700

CO²-Emissionen pro Tonne und
Kilometer in Gramm
Klein-Lkw (unter 3,5 Tonnen)   705
Lkw (über 3,5 bis 18 Tonnen)    329
Lkw (über 18 Tonnen)               134
Bahn                                             6

Anteil der Transporte in Österreich
Bahn                                        36%
Straße                                      64%
Anteil des öffentlichen 
Verkehrs am Gesamtverkehr  25%

Ø Anzahl der Lkw pro Tag
Schweizer Alpenübergänge     2.768
Brenner                                  5.775
Entwicklung des Lkw-Verkehrs
von 2000 bis 2015
Schweizer Alpenübergänge    –28%
Brenner                                  +21%

Erster Passagierflug in Österreich 
(mittels Luftschiff)                   1911
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Jahr der Übernahme der Bundesstraßen
durch die Länder                                      2002
Anteil ehemalige Bundesstraßen im
 schlechten bis sehr schlechten Zustand     30%

Entwicklung seit 2002:
Einnahmen der Länder 
aus Verkehrssteuern       +131%
Ausgaben der Länder  
für den Straßenbau                      –6%
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ZAHNGESUNDHEITSERZIEHERIN
KOMMT IN DIE MUTTER-ELTERN-BERATUNG!
Seit dem Jahr 2008 besuchen ZahngesundheitserzieherInnen vom 
Projekt Apollonia 2020 stark frequentierte Mutter-Elternberatungsstellen 
in ganz Niederösterreich. Sie informieren die Eltern über die optimale 
Zahnpflege bei Säuglingen und Kleinkindern. Die Zahnpflege soll ja 
bereits mit dem 1. Milchzahn beginnen und ist für die Gesundheit der 
Zähne sehr wichtig. Bis zum Volksschulalter ist das Nachputzen der 
Zähne durch die Eltern notwendig!
Die Zahngesundheitserzieherin kommt am 8. November 2017 um 
14:30 Uhr in die Mutter-Eltern-Beratungsstelle!

BILDUNGSBERATUNG NÖ
Die Bildungsberatungstage im November finden an folgenden Tagen statt:

07.11.2017, 13-19 Uhr  Bezirkshauptmannschaft Am, Zi. 118

23.11.2017, 09-15 Uhr Arbeiterkammer Amstetten

28.11.2017, 13-17 Uhr Magistrat Waidhofen

Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin mit MMag.a Sylvia Jaidhauser-Schuster

Tel.: 07472/28 170-11 oder 0676/88 044 390     Mail: sylvia.jaidhauser-schuster@transjob.at

KIRCHENBEITRAGSSTELLE
Die nächsten Parteiverkehrszeiten der Kirchenbeitragsstelle:
 - Montag, 13. November 2017 von 8-12 und 14-17 Uhr im Schloss St. Peter/ Au
 - Montag, 27. November 2017 von 8-12 und 14-16 Uhr im Schloss St. Peter/ Au
 sowie
 - Mittwoch, 22. November 2017 von 8-12 und 13-15 Uhr im Pfarrhof Kematen
 - Mittwoch, 29. November 2017 von 8-12 Uhr im Stift Seitenstetten.

©Lena Fraberger

©Lena Fraberger ©Lena Fraberger
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Do. 9.11.2017 um 19:00 Uhr 

Schloss-Hotel Zeillern  

Andrea Klotz und Henri Brugat  
aus dem Lachzentrum 

führen durch ihr 2-stündiges Programm 
 

5 € pro Person  
Abendkasse ab 18:00  

www.noe.lebenshilfe.at

Werkstätte Haag

Fr 3. Nov. 2017
Sa 4. Nov. 2017
9:00 bis 17:00 Uhr            

Tage der 
offenen Tür

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Verkauf selbstgemachter Produkte, 
Besichtigung der Werkstätte, 
Kaffeehaus und Glühweinstand 
laden zum Verweilen ein.

Werkstätte Haag
Steyrerstraße 57 A-3350 Haag
Wir haben ganzjährig Mo-Fr für Sie geöffnet.

 Ich begleite Sie gerne bei folgenden Themen:  

- Probleme/Konflikte in Beziehung und Familie 
- Krisen (Trennung, Verlust der Arbeit, Tod…) 
- Neuorientierung/Entscheidungsfindung 
- Schwierigkeiten in Schule und Beruf 
- Selbstwertstärkung  

 Wenn Sie zu einem Thema Unterstützung möchten, 
bei Kinderlosigkeit damit es leichter wird,  freue ich mich, wenn Sie mir 
wenn Ihr Vertrauen schenken und mich kontaktieren.  
aaufmirKontaktaauaufnaufnehmen.   

Tel.  0664 73908778 oder 07476 8305 Heidi Ramskogler       Tel.    0664 73908778       
 

 

NIKOLO HAUSBESUCHE
Die Landjugend Biberbach veranstaltet heuer wieder Nikolo Hausbesuche.
Termine:  Dienstag, 5. Dezember 2017 ab 17:00 Uhr 
  Mittwoch, 6. Dezember 2017 ab 17:00 Uhr 

Anmeldung bis spätestens Montag, 27. November 2017, 19:00 Uhr beim Gemeindeamt (07476/8250).

Hierbei ist die Kinderzahl, sowie die Möglichkeit einer Absprache wegen Krampus und besondere 
Wünsche bekanntzugeben. Bitte auch bekanntgeben, ob Nikolo-Sackerl vorhanden sind oder von der 
LJ gewünscht werden! 

Einschaltungen
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         Halbzeitbilanz
                der Volkspartei Biberbach
        mit Weintaufe und Gratisverkostung
         von der Winzerfamilie Laurer
           aus Deinzendorf

     musikalischer Ausklang:
     Oldies aus den 70er, 80er, 90er
     sowie aktuelle Hits

      Freitag, 3. November 2017
      um 19:00 Uhr
      GH Kappl

BIO WEIDEOCHSE

Wir schlachten
Ende November einen

BIO Weideochsen.

Fleischbestellungen
bitte bei

Fam. Obermüller
in der Au

Tel.: 0680 1310425
ab 16 Uhr

©Clipart
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10.+ 11.  
NOVEMBER 

2017 

UMTAUSCHMARKT 
Für: 

 Schiausrüstung 
 Wintersportbekleidung  
 Hallenschuhe 
 Tracht und Ballkleidung 
 Kleidung für Erstkommunion und Firmung  

(es werden max. 10 Stk./Person angenommen, bitte 
ordnungsgemäße und gereinigte Ware)  

 

in der 
Mittelschule  

Seitenstetten/ 
Biberbach 

 
Annahme: Freitag 13.00 – 19.00 Uhr 
        Samstag ist keine Annahme 
 
Verkauf:    Freitag 13.00 – 19.00 Uhr 
       Samstag 9.00 – 11.00 Uhr 
Rückgabe der nicht verkauften Waren: 
          Samstag 11.30 – 13.00 Uhr 
__________________________________________________ 
Die Einnahmen kommen den Schülern der Mittelschule zugute. 
Der Elternverein kassiert € 1,-- Bearbeitungsgebühr und behält sich ca. 10 % des erzielten Verkaufspreises  bzw. 
mindestens € 1,--/verkauften Stück. Für die zum Verkauf angebotenen Waren wird keine Haftung übernommen. 
Bitte beachten sie, dass nicht abgeholte Geldbeträge oder Gegenstände dem Elternverein zufallen.  

DANKE! 

Der Elternverein 
 der MS Seitenstetten/Biberbach! 
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Erhältlich bei: 
• Jagawirt 07476 8202 
• RAIKA-Biberbach 07476 8240 
• Adolf Leutgeb 0664 738 421 30 

Auf Ihr Kommen freut sich die SPÖ-BIBERBACH 

Tanzfläche getrennt für 
Paar- und Linedancer 

(form. Rittmannsberger) 
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Bitte vormerken - für Eltern, AbsolventInnen, 
SchülerInnen und ...

12.000 km auf Jakobswegen: Momentaufnahmen einer Leidenschaft - serviert 
von Dr. Helmut Gaisbauer, garniert mit spanischen Tapas! 
 

Steuernetworking: Tipps rund um die Arbeitnehmerveranlagung - Networking 
mit Steuerexpertin Mag. Bettina Kastner 

Business TALK: Mach Karriere mit deiner Idee - Gregor Haslinger, 
RIZ Waidhofen/Ybbs, im Gespräch mit innovativen HAK-SchülerInnen und 
erfolgreichen JungunternehmerInnen

Entdecke die digitale 
Welt der Wirtschaft 
und erlebe den Sport!

Zusatzangebot 

für 11- bis 14-Jährige an der 

HAK/HAS Waidhofen/Ybbs

Kontakt: 
HAK HAS TZW Waidhofen/Ybbs
Pocksteinerstraße 3 
3340 Waidhofen/Ybbs
Tel.: 07442 / 52 142
e-mail: aktiv@hakwaidhofen-ybbs.ac.at

Save the date!

Tag der offenen Tür: Freitag, 17.11.2017, 13:00-18:00 Uhr

Schulinformationsabend: Donnerstag, 01.02.2018, 19:00 Uhr

Schnuppertage: (Anmeldung per Mail!)
16.10.2017 (Montag), 8.11.2017 (Mittwoch), 24.11.2017 (Freitag)
13.12.2017 (Mittwoch), 19.12.2017 (Dienstag), 11.01.2018 (Donnerstag) 

Komm vorbei und erlebe den Schulalltag an der HAK/HAS mit vielen tollen 
Schwerpunkten aus Wirtschaft, Informatik, Fremdsprachen, Allgemeinbildung 
und Sport! 

11.10.2017, 18:00 Uhr

30.01.2018, 18:00 Uhr

16.01.2018, 18:00 Uhr

IM GASTHOF
CHRISTIANA WIESER
21.10. – 14.11.2017

3353 Seitenstetten, Marktplatz 2, Tel. 07477/423 11
Wir bitten um Tischreservierung. 

Mittwoch Ruhetag.

Auf Ihr Kommen freut sich Familie Wieser!
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Einladung zum gemeinsamen  

 
A D V E N T K R A N Z B I N D E N   

oder Türkranzbinden 
 

Dienstag,  28. November 2017 
ab 14:00 bis ca. 17:00 Uhr 

 
Reisig und Naturmaterialien, sowie Bindedraht werden gegen einen kleinen Unkostenbeitrag 
zur Verfügung gestellt. Kerzen und Schmuck zum Verzieren der Kränze, sowie eine Baumschere 
und (falls vorhanden) Reifen oder Strohkränze sind selbst mitzubringen. 

Auch wer noch nie einen Adventkranz selbst gebunden hat, ist herzlich willkommen.  

Wir freuen uns schon auf ein gemütliches, gemeinsames Basteln und Arbeiten – mit Alt und Jung 

Max. 20 Teilnehmer, daher bitten wir um baldige Anmeldung bei:  

Sandra Gruber 0650 / 8494435  oder  Heidi Ramskogler 0664 / 73908778 

 

 

Höhere Lehranstalt Wirtschaft Haag 

OPEN HOUSE :  Freitag, 24. Nov. 2017, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
                                Samstag, 25. Nov. 2017, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Wiener Straße 2  3350 Haag
T:  0 7434 437 17
M: office@hlwhaag.ac.at     
W: www.hlwhaag.ac.at

... my future

HLW Haag - mehr als eine Bildungseinrichtung 
Unsere Vertiefungen ab dem II. Jahrgang:
•	MTD  -  Medientechnik & -design
•	KIM  -  Kreativität - Innovation - Motivation
•	LINGUA  -  Englisch - Spanisch - Französisch
Durch die individuelle Wahlmöglichkeit werden die verschiedenen Talente  
und Interessen unserer SchülerInnen gefördert. Durch Zusatzangebote wie 
„Pop-Chor“, „Body-Aktiv“, „Jungsommelier“ oder „Patissier“ wird das per-
sönliche Ziel gestärkt. Weiters werden verschiedene Zertifikate im Sprach- 
und EDV-Bereich angeboten.
Der Erfolg und das Feedback unserer AbsolventInnen bestätigt uns!
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Blumen Schachner in Wolfsbach 
Besuchen sie unsere Adventausstellung 

vom 24.November -26.November 2017 

und lassen sie sich inspirieren. Nehmen sie den Adventzauber mit nachhause. Vom 
traditionellen Adventkranz bis zum modernen Accessoire finden sie alles was ihr Heim 

behaglich macht, für eine schöne besinnliche Adventzeit mit ihrer Familie. 

 

Am Freitag 24.November 2017     19 Uhr großes Feuerwerk 
Und für die Kinder kommt der NIKOLAUS 

mit Feuershow 
Freitag gegen den Hunger Steckerlfisch oder Bratwürstl 

Sonntag gegen den Hunger Steckerlfisch oder Bratl 
Kaffee und Kuchen 

An allen 3 Tagen kommt Ernst mit den Steinen von Hildegard von Bingen 
 

Glühwein GRATIS 
Fürs leibliche Wohl wird gesorgt 

 
    

Auf Ihr Kommen  
freut sich das Team vom Blumen Schachner 
Loosdorf 11, 3354 Wolfsbach, 07477/8560 

 

 

Funkelnde Weihnacht bei… 
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Diesel und Heizöl
     rein mineralischer Diesel  
ohne biogene Anteile.

Öffnungszeiten (Büro):
Montag bis Freitag: 7-12 und 13-16.30 Uhr

Qualitäts-Brennstoffe...

      • Pellets (lose und gesackt)

      • Holzbriketts

• Kohle  • Rindenbriketts
• Koks  • Buchenscheiter
• Steinkohle • Anzündholz
• Thermazit • Thermax

Die Lieferung aller Produkte
erfolgt mit dem eigenen Fuhrpark!

Jetzt bestellen:
0 74 77 /85 46

PROMPT  
lieferbar!

Binnen 5 Tagen

Perfekt gereinigte Ware

STAUB-
FREI!

NEU:

Weitere TOP-Produkte:
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ÄRZTENOTDIENST IM NOVEMBER

VERANSTALTUNGEN IM NOVEMBER

01. Pfarr- und Gemeindefriedhofs-
gang, Kriegergedächtnisfeier

Gemeinde, Pfarre, Musik,
Feuerwehr, Landjugend Gde-Friedhof, Dorfplatz

05. Hubertusmesse Jägerschaft Pfarrkirche
05. Familienmesse Pfarre Pfarrkirche
08. Seniorennachmittag Seniorenbund GH Fischer
08. Lesung Hermann Knapp LiteraturFREUnDE
10. Regionaltreffen Wir Gemeinsam Volksschule
11. Countrynight SPÖ Biberbach GH Rittmannsberger
25. Bauernbundball Ortsbauernrat u. Bäuerinnen GH Kappl

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Gemeindeamt Biberbach,
3353 Biberbach, Im Ort 279, Tel.: 07476/8250, Fax 17

E-mail: gemeinde@biberbach.gv.at, www.biberbach.gv.at
Druck: Gemeindeamt Biberbach, in eigener Vervielfältigung

Verlagspostamt: 3356 Biberbach

Wann       Was       Wer      Wo

01. Dr. Martin WEISSENSTEINER Haag 07434/ 43 007
04./05. Dr. med. dent. Dorota MIRASZEWSKA Waidhofen/ Ybbs 07442/ 54 193
11./12. Dr. Bettina MITTERBÖCK St. Valentin 07435/ 52 311
18./19. DDr. Franz ZACH Steinakrichen/ Forst 07488/ 20 060
25./26. Dr. Oana-Madalina GRAUR-BERJAWI Hausmening 07475/ 52 350

ZAHNÄRZTENOTDIENST IM NOVEMBER

01. Dr. Roland GROISS St. Peter/ Au 07477/ 42 606
04./05. Dr. Ernst DERFLER Seitenstetten 07477/ 43 31 10
11./12. Dr. Brigitte PANHOLZER Wolfsbach 07477/ 82 30
18./19. Dr. Albrecht NIEL Seitenstetten 07477/ 42 202
25./26. Dr. Roland GROISS St. Peter/ Au 07477/ 42 606

APOTHEKEN-BEREITSCHAFT IM NOVEMBER
01.-03. Apotheke St. Peter/ Au St. Peter/ Au 07477/ 49 040
04.-10. Linden- Apotheke Seitenstetten 07477/ 42 310
11.-17. Apotheke Zum heiligen Martin Aschbach 07476/ 77 880
18.-24. Apotheke St. Peter/ Au St. Peter/ Au 07477/ 49 040
25.-30. Linden- Apotheke Seitenstetten 07477/ 42 310

01. Dr. Manfred TROLL Kematen/ Ybbs 07448/ 23 22
04./05. Dr. Christian HINTERDORFER Allhartsberg 07448/ 59 955
11./12. Dr. Gerhard MAYRHOFER Rosenau 07448/ 25 00
18./19. Dr. Bernhard ZÖCHMANN Neuhofen/ Ybbs 07475/ 59 00 03
25./26. Dr. Manfred TROLL Kematen/ Ybbs 07448/ 23 22

MUTTERBERATUNG
Die nächste Mutterberatung findet am Mittwoch, 
08. November 2017 von 14:00 bis 15:30 Uhr im 
Kindergarten Biberbach statt.

ORDINATIONSZEITEN DR. FÜRST
MO, DI, FR 07:00 - 12:00 Uhr  und  DI  16:00 - 18:00 Uhr
MI  13:30 - 18:00 Uhr
DO   geschlossen  Tel.:07476/82 000


